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Die -Förderung

 …
 Energieeffizient  Sanieren   - Kredit  oder Zuschuss
 Energieeffizient  Sanieren   - Ergänzungskredit
 Energieeffizient  Sanieren   - Zuschuss Baubegleitung 

 …

 … 
 Kredit
 Invest it ionszuschuss  - Barrierereduziert

 … 
 Kredit  
 Zuschuss 
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 Energieeffizient  Sanieren

 Energet ische Sanierung von bestehenden Wohngebäuden (wohnwirtschaft lich genutzte Flächen) für die vor dem 01.02.2002 
ein Bauantrag gestellt  oder Bauanzeige erstat tet  wurde.

1. Sanierung zum KfW-Effizienzhaus nach geltender EnEV (55 / 70 / 85 / 100 / 115 / Denkmal)
2. Einzelmaßnahmen bzw. Maßnahmenpakete

− Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und/oder Geschossdecken
− Erneuerung der Fenster und Aussentüren
− Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage
− Erneuerung der Heizungsanlage 
− Optimierung bestehender Heizungsanlagen (älter als 2 Jahre)
− Heizungs- und Lüftungspaket

VORAUSSETZUNG: Durchführung der Maßnahmen durch Fachunternehmen bzw. bei Eigenleistungen sind nur Materialkosten 
förderfähig. Bestät igung durch zugelassenen Sachverständigen. Mit  der Beantragung der Förderung und Begleitung des 
Vorhabens (bis zur Bestät igung nach Durchführung) ist  ein Sachverständiger zu beauftragen. Die technischen Mindest –
anforderungen sind einzuhalten. 

ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE:  www.energie-effizienz-experten.de

 Darlehen bis TEUR 100 / TEUR 50 je Wohneinheit  und in Höhe der förderfähigen Invest it ionskosten
 Tilgungszuschuss vom Zusagebetrag zwischen 27,5% und 7,5%
 Invest it ionszuschuss bezogen auf die förderfähigen Invest it ionskosten zwischen TEUR 30 und TEUR 5

(Voraussetzung für den Investit ionzzuschuss ist , dass kein KfW-Kredit  beantragt wird)

http://www.energie-effizienz-experten.de/
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 Energieeffizient  Sanieren

 Ergänzungskredit
− Errichtung und Erweiterung von kleinen Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien nach den Förderbedingungen 

des BAFA für Invest it ionszuschüsse aus dem Marktanreizprogramm.
− Voraussetzung: Zum Zeitpunkt  der Inbetriebnahme muss die auszutauschende Heizungsanlage seit  mindestens 2 Jahre 

betrieben worden sein und es muss ein hydraulischer Abgleich durchgeführt  werden.
− Kombinat ion mit  anderen Fördermit teln, auch mit  Zuschüssen des BAFA, ist  möglich.

(BAFA: Bundesamt für Wirtschaft  und Ausfuhrkontrolle / Eschborn)

 Baubegleitung
− Energet ische Fachplanung und Baubegleitung durch einen wirtschaft lich unabhängigen und externen Sachverständigen 

für Bau- und Sanierungsvorhaben (KfW-Effizienzhaus oder Einzelmaßnahmen).
− Voraussetzung: Förderung der Bau- oder Sanierungsmaßnahme im Programm Energieeffizient  Sanieren oder in einem 

von der KfW aus diesen Mit teln refinanzierten Programm eines Landesförderinstitutes. 
− Zuschuss (ab EUR 300): 50% der förderfähigen Kosten, maximal EUR 4.000 je Invest it ionsvorhaben.
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 Baudenkmale energieeffizient  Sanieren

 Differenzierung „Denkmal“ und „Besonders erhaltenswerte Bausubstanz“. Die Kommune (Denkmalbehörde, Stadtplanungsamt 
oder Bauamt) gibt  Auskunft , ob Ihre Immobilie in einem Sanierungs- oder Erhaltungsgebiet  liegt , in den Schutzbereich einer 
Altstadtsatzung fällt  bzw. aus anderen Gründen zur ört lich erhaltenswerten Bausubstanz zählt . 

 Baudenkmale sind aufgrund ihrer städtebaulichen, geschicht lichen oder künst lerischen Bedeutung als Kulturdenkmal eingestuft .
Die Denkmalschutzgesetze der Länder regeln, welche Gebäude als Baudenkmale gelten. Eine energet ische Sanierung lässt  sich 
nicht  immer mit  allen Denkmalschutzauflagen vereinbaren, deshalb bietet  die KfW vereinfachte Fördervoraussetzungen für Bau-
denkmale.

 Die KfW fördert  die energet ische Komplet tsanierung zum KfW-Effizienzhaus, aber auch eine Teilsanierung mit  Einzelmaßnahmen 
wie Heizung erneuern oder Fenster austauschen.

 Ausnahmen zu den hohen Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus oder Einzelmaßnahmen sind möglich, wenn gestalterische 
Auflagen, z.B. bei der Erhaltung einer historischen Gebäudefassade, einzuhalten sind. 
− Beim Standard KfW-Effizienzhaus Denkmal darf der Jahres- Primärenergiebedarf 160% und der Transmissionswärmeverlust  

175% der Werte betragen, die für ein vergleichbares Referenzgebäude nach der Energiesparverordnung (EnEV) gelten. 
− Eine Förderung ist  möglich, wenn der Sachverständige die Planung auf die gestalterische Vorgaben abst immt und nachweist , 

dass alle technisch möglichen Maßnahmen zur energet ischen Sanierung umgesetzt  werden, die zugleich die Auflagen zum 
Erhalt  der wertvollen Bausubstanz erfüllen. 

− Spezielle technische Mindestanforderungen gelten bei einigen Einzelmaßnahmen, z.B. stat t  einer Aussenwanddämmung
kann auch eine Innenwanddämmung gefördert  werden, wenn ein Experte für Baudenkmale die Notwendigkeit  bestät igt . 

 Qualifizierte Experten für Baudenkmale haben neben energet ischen Kenntnissen auch baukulturelles Fachwissen. 
 Der Experte stellt  die Bestät igungen zum Antrag aus, die benötigt  wird, um die Förderung zu beantragen. Außerdem führt  er die 

energet ische Fachplanung und qualifizierte Baubegleitung durch.
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 Altersgerecht  Umbauen

 Bauliche Maßnahmen zum Abbau von Barrieren sowie zur Erhöhung des Wohnkomforts und der Sicherheit  im 
Wohnungsbestand.

 Umwidmung von beheizten Nichtwohnflächen in Wohnflächen und Wohnflächenerweiterungen durch Ausbau nicht  
beheizter Flächen oder Anbau.

1. Einzelmaßnahmen zur Barrierereduzierung (u.a. Wege zu Gebäuden und Außenanlagen, Eingangsbereich und 
Wohnungzugang, vert ikale Schließung/Überwindung von Niveauunterschieden, Anpassung Raumgeometrie, 
Maßnahmen an Sanitärräumen, Gemeinschaftsräume und Mehrgenerat ionenwohnen).

2. Umbaumaßnahmen zum Standard „Altersgerechtes Haus“.
3. Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz.

VORAUSSETZUNG: Durchführung der Maßnahmen durch Fachunternehmen, bei Eigenleistungen sind nur Materialkosten 
förderfähig – Bestät igung durch Fachunternehmen über die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen. 

 Einbruchschutz in Bestandsgebäuden
 Bis zu EUR 1.600 Zuschuss für Maßnahmen zum Einbruchschutz in Bestandsgebäuden.
 Antragstellung vor Beginn der Maßnahme (u.a. Einbau einbruchhemmender Haus- und Wohnungseingangstüren sowie 

Nachrüstung, Einbau von Nachrüstsystemen für Fenster, Einbau einbruchhemmender Git ter, Klapp- und Rollläden, Einbau 
von Überfallmeldeanlagen, baugebundene Assistenzsystem wie z.B. Gegensprechanlagen, Rufsysteme, Bewegungsmelder).

 Finanzierung als Kredit  (Altersgerecht  Umbauen – Kredit ) oder Finanzierung als Zuschuss (… – Invest it ionszuschuss).
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 Zinsgünstige Darlehen können beantragt  werden – mit  / ohne Tilgungszuschuss
 Beantragung von Zuschüssen möglich – losgelöst  von einem zinsgünstigen Darlehen

 Antragstellung vor Beginn der Maßnahme bzw. vor Unterschrift  auf dem Notarvertrag
 Einbindung eines Energieeffizienz-Beraters oder eines entsprechenden Sachverständigen

www.energie-effizienz-experten.de

 Die Beratung zu KfW-Darlehen und deren Beantragung erfolgt  über Ihre Hausbank !

http://www.energie-effizienz-experten.de/
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Die gute Nachricht …
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Vielen Dank für Ihr Interesse 

…

und Gutes Gelingen 
bei Ihrem Vorhaben!
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